
Die Grundkennzeichung 

verpackter Lebensmittel



Netto-
füllmenge

Mindesthaltbar-
keitsdatum

Firma/ Name  
und Anschrift  
des Lebensmit-
telunternehmers


Zutaten-
verzeichnis

Bezeichnung

Grundkennzeichnung  

verpackter Lebensmittel

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln ist ge-

setzlich geregelt. Ihr Anliegen ist es, Ver-

braucher*innen vor dem Kauf Informationen

zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe sie

eine sachkundige Auswahl treffen können.

Zunächst sollen die allgemeinen Kennzeich-

nungsregeln, die in der Lebensmittelinforma-

tionsverordnung (LMIV) niedergelegt sind,

näher beleuchtet werden. Genauer in den Blick

genommen werden die Kennzeichnungsele-

mente, die in Bezug auf Säuglinge und Klein-

kinder bei der Produktauswahl wichtig sind.

Alle verpackten Lebensmittel müssen folgen-

de Grundangaben tragen:



Los/Chargennummer

Endpreis  
Grundpreis

20. 07.25






Nährwertkenn-
zeichnung

Allergenkenn-
zeichnung









Die Bezeichnung erklärt, um was für ein Lebensmittel es sich handelt. Sie ist

nicht zu verwechseln mit dem Produktnamen: „Früchtespaß“ ist der Name eines Pro-

duktes. „Mango, Birne und Apfel - Früchtepüree mit Vitamin C“ ist seine Bezeichnung.

Die Bezeichnung ist entscheidend, um Lebensmittel zu erkennen und zu charakte-

risieren. „Früchtespaß“ könnte auch ein Mehrfruchtsaft sein oder ein Fruchtquark.

Was es wirklich ist, sagt nur die Bezeichnung.

Die Bezeichnung muss im gleichen Sichtfeld stehen wie die Nettofüllmenge und das

Mindesthaltbarkeitsdatum.



Die Nettofüllmenge muss auf jeder Verpackung angegeben werden. Sie

wird je nach Produkt nach Gewicht (in g oder kg), Volumen (ml, l) oder als Stückzahl

angegeben.



Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers
markieren, wer für das Produkt verantwortlich ist. Das kann der Hersteller sein (Marken-

produkte) aber auch der Händler (Handelsmarken). Diese Angabe sagt jedoch in der Regel

nichts über die Herkunft des Lebensmittels aus, da Firmensitz und Herstellungsort nicht

identisch sein müssen.



Der Endpreis eines Lebensmittels steht auf oder in der Nähe der Verpackung.

Der Grundpreis jedoch ist in der Nähe platziert – zum Beispiel am Regal. Der Grund-

preis wird als Preis je 1 kg oder 1 l ausgewiesen. Er dient dem Preisvergleich zwischen

gleichartigen Produkten.



Die Los- oder Chargennummer sind Instrumente für die Rückver-

folgbarkeit eines Lebensmittels. Sie geben an, dass das Produkt zu einer Gruppe

gehört, die im gleichen Zeitfenster und unter gleichen Bedingungen erzeugt wurde.

Das ist beispielsweise für Reklamationen oder Rückrufaktionen im Handel wesentlich.

Sie kann entfallen, wenn das Produkt ein ausführliches Mindesthaltbarkeitsdatum mit

Angabe des Tages und Monatsträgt.



Das Zutatenverzeichnis zeigt an, woraus ein Lebensmittel besteht. Mit

seiner Hilfe kann man ggf. die Qualität eines Produktes bewerten bzw. Produkte mit-

einander vergleichen. Im Zutatenverzeichnis werden alle Zutaten in absteigender

Reihenfolge ihres Gewichtsanteiles aufgeführt. Die zuerst genannte Zutat ist also die

Hauptzutat.

Verpackte Lebensmittel, die nur aus einer Zutat bestehen, wie Vollmilch, Quark, Mehl

oder Zucker, müssen kein Zutatenverzeichnis tragen, da aus der Bezeichnung des

Lebensmittels hervorgeht, um was es sich handelt.




